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Was erwartet Sie?

• Informationen über geplante LROP-Änderungen 
zur Torferhaltung und Moorentwicklung 

• Bedeutung für nachgelagerte Planungsebenen 

• Stand des LROP-Verfahrens, Zeitplan
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Koalitionsvertrag zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

2013 bis 2018

� aus Gründen des Klima- und Naturschutzes gänzlich auf 
Vorranggebiete für den Torfabbau verzichten

� Vorranggebiete streichen ► ML

� Moore sind ein wesentlicher Bestandteil der niedersächsischen
Landschaft. 
Ihr Schutz trägt in erheblichem Umfang zum Klimaschutz bei.

� neue Vorranggebiete ► ML
� Moorschutz ► MU
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Änderung des LROP  
Allgemeine Planungsabsichten

Bek. d. ML v. 24.07.2013 - 303.1-20 302/26-2-1 (Nds.MBl. Nr.28/2013 S.558)

im LROP Abschnitt 3.1.1   Elemente und Funktionen des landesweiten 
Freiraumverbundes, Bodenschutz

� Regelungen für Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten, 
um im Hinblick auf die Klimabilanz und den Klimawandel
Treibhausgasfreisetzungen zu vermeiden sowie
die biologische Vielfalt zu schützen.

Ziel: Erhaltung und Entwicklung natürlicher Senken 

für klimaschädliche Stoffe
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im LROP Abschnitt 3.1.2   Rohstoffgewinnung 

Streichung der Vorranggebiete Rohstoffgewinnung (VRR) für den Torfabbau (52)
- Nr.       3, „Altendorfer-/Neulander Moor bei Wischhafen/ Drochtersen in den Landkreisen Cuxhaven und Stade,  
- Nrn.     7.1 und 7.2, „Kehdinger Moor” bei Stade/Drochtersen im Landkreis Stade,  
- Nr.     13, „Wildes Moor” bei Sellstedt/Schiffdorf im Landkreis Cuxhaven,  
- Nrn.   15.3 und 15.4, „Wiesmoor Nord” bei Aurich/Großefehn im Landkreis Aurich,  
- Nr.     23, „Gnarrenburger Moor” bei Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg,  
- Nr.     26, „Friedeburger Moor” bei Wiesmoor im Landkreis Aurich,  
- Nr.     27, „Sauensieker Moor” bei Harsefeld/Sauensieken im Landkreis Stade,  
- Nr.     34, „westliches Gnarrenburger Moor” bei Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg, 
- Nr.     38, „Neuendorfer Moor” bei Wiesmoor in den Landkreisen Aurich und Leer,  
- Nr.     48.1, „Jaderkreuzmoor” bei Rastede/Lehmden in den Landkreisen Ammerland und Wesermarsch,  
- Nrn.   50.1 und 50.2, „Rüdershausener Moor” bei Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch,  
- Nrn.   59.2 und 59.3, „Ihausener Moor” bei Westerstede/ Uplengen, in den Landkreisen Ammerland und Leer,  
- Nrn.   61.1 bis 61.3 „Hankhausermoor” bei Rastede in den LKen Ammerland und Wesermarsch sowie Stadt OL,  61.2
- Nr.     69, „südliches Wilstedter Moor” bei Grasberg im Landkreis Osterholz,  
- Nrn.   72.1 bis 72.7, „Großes Wildenlohsmoor” bei Edewecht/Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland,  72.3
- Nr.     74.4 und 74.5, „Ostermoor” bei Saterland im Landkreis Cloppenburg,  
- Nrn.   79.1 und 79.2, „Esterweger Dose” bei Saterland im Landkreis Cloppenburg,  
- Nrn.   80.2 und 80.3, 80.5 bis 80.9, 80.11 und 80.12, Hülsberger Moor” bei Friesoythe/Edewecht LK CLP und Ammerl.80.7
- Nrn.   82.1 bis 82.4, „Benthuller Moor” bei Benthullen im Landkreis Oldenburg,  
- Nrn.   86.1 und 86.2, „östliche Nordweide” bei Sedelsberg im Landkreis Cloppenburg,  
- Nrn. 112.2 und 112.4 bis 112.15, „Altendorfer Moor” bei Meppen im Landkreis Emsland,  
- Nr.   122, „nördliches Bourtanger Moor” bei Twist/Pühlen im Landkreis Emsland,  
- Nrn. 124.1 und 124.3, 124.7 und 124.8, „nördliches Bourtanger Moor” bei Twist LK Emsland und Grafschaft Bentheim,  
- Nr.   129, „Hohes Moor” bei Kirchdorf im Landkreis Nienburg,  
- Nrn. 139.1 und 139.2, „Großes Uchter Moor” bei Uchte/ Kirchdorf in den Landkreisen Nienburg und Diepholz, 
- Nr.   146, „Campemoor” bei Damme/Vörden in den Landkreisen Osnabrück und Vechta,  
- Nr.    326.2, „Hymenmoor” bei Neuenwald/Drangstedt im Landkreis Cuxhaven,  
- Nrn.  327.1 und 327.2, „Wildenlohsmoor” bei Korsorsberg/ Hundsmühlen im Landkreis Oldenburg und  
- Nrn.  335.1 und 335.2, „Weißes Moor” bei Sauensiek/ Wohnste im Landkreis Stade.  
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Daraus folgte:

� Festlegung von entsprechenden Vorranggebieten in Anlage 2 zum LROP

� Kriterien für die Festlegung dieser Vorranggebiete sind 

• die Menge des gebundenen klimaschädlichen Stoffes je 

Flächeneinheit und 

• die derzeitige Qualität sowie Entwicklungsfähigkeit als Senke bzw. 

Speicher für klimaschädliche Stoffe

� In besonderem Maße geeignet sind die bisherigen Vorranggebiete 

Rohstoffgewinnung -Torf 

- aufgrund der vorhandenen Torfmächtigkeiten,

- aufgrund der Freihaltung von entgegenstehenden anderen Nutzungen.
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Grundlage für die Änderung des LROP in Abschnitt 3.1.1  und die 

Entwicklung einer neuen Gebietskulisse ist die

LBEG-Karte „Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten“.

����

Vorranggebiete „Torferhaltung und Moorentwicklung“

Moore sollen entsprechend ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher und ihrer 

weiteren Funktionen im Naturhaushalt entwickelt werden.
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� Vorranggebiete „Torferhaltung und Moorentwicklung“

� Kriterien für die Gebietskulisse

• Hoch- und Niedermoore 

• Mächtigkeiten > 1,30 m

• Entwicklungsfähige Funktion als natürliche Senke für 
klimarelevante Stoffe

• Einbeziehung von Abtorfungsflächen mit Folgenutzung 
Wiedervernässung

• keine Natura 2000 Gebiete

• grundsätzliche keine Naturschutzgebiete 

• keine Überlagerung von TW-Gewinnung mit Niedermooren

• keine Siedlungsgebiete
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Textliche Festlegungen des LROP-E zu Torf (1/3)

05 1Böden mit hohen Kohlenstoffgehalten sollen in 
ihrer Funktion als natürliche Speicher für 
klimarelevante Stoffe erhalten werden.

2Moore sollen dahingehend entwickelt werden, dass 
sie ihre natürliche Funktion als Kohlenstoffspeicher 
wahrnehmen können (Moorentwicklung) sowie nach 
Möglichkeit ihren weiteren natürlichen Funktionen im 
Naturhaushalt wie Artenschutz gerecht werden.
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Textliche Festlegungen des LROP-E zu Torf (2/3)

06 1In den in Anlage 2 festgelegten Vorranggebieten 
Torferhaltung und Moorentwicklung sind die 
vorhandenen Torfkörper in ihrer Funktion als 
Kohlenstoffspeicher zu erhalten.

2 Torfkörper in Vorranggebieten Torferhaltung und 
Moorentwicklung, die bereits die Funktion einer 
natürlichen Senke für klimaschädliche Stoffe 
wahrnehmen, sind in dieser Funktion zu sichern.

3Torfkörper in Vorranggebieten Torferhaltung und 
Moorentwicklung, die diese Senkenfunktion noch nicht 
erfüllen, aber  aus naturschutzfachlichen, klimaöko-
logischen und bodenkundlichen Gründen dafür geeignet 
sind, sollen zu natürlichen Senken für klimaschädliche 
Stoffe entwickelt werden. 
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Textliche Festlegungen des LROP-E zu Torf (3/3)

06 4Die Vorranggebiete Torferhaltung und Moorent-
wicklung sind in die Regionalen Raumordnungs-
programme zu übernehmen und dort räumlich näher 
festzulegen.

5Zur Unterstützung der Kohlenstoff-Bindungsfunktion 
sollen in den Vorranggebieten Torferhaltung und 
Moorentwicklung nachhaltige, klimaschonende Be-
wirtschaftungsweisen, insbesondere in der Land-
wirtschaft, gefördert werden.

6Abweichend von Satz 1 ist ein Torfabbau in 
Vorranggebieten Torferhaltung und Moorentwicklung 
ausnahmsweise zulässig, wenn er aus 
naturschutzfachlichen und hydrologischen Gründen 
zur Nivellierung des Torfkörpers zwingend 
erforderlich ist, um eine gewünschte 
Wiedervernässung zu erreichen. 
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Ausnahmen !!

• Nivellierung des Torfkörpers aus naturschutzfachlichen 

und hydrologischen Gründen zur Ermöglichung einer 

Wiedervernässung

• Abbau zu Kur- und Heilzwecken

Übernahme und Konkretisierung der Flächen 
in den Regionalen Raumordnungsprogrammen!
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Weitere Schritte im Verlauf 
des LROP-Änderungsverfahrens

– Prüfung der Eignung ausgewählter Gebiete als Pilotprojektgebiete 

„Klimaschutz Torf“

– Runder Tisch mit Torfabbauunternehmen

– Überprüfung der Gebietskulisse anhand der Stellungnahmen aus dem 

LROP-Beteiligungsverfahren

– Aufgrund der in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung für 

laufende Abbauanträge befristete Untersagung durch die oberste 

Landesplanungs-behörde (ML) möglich    ���� Einzelfallentscheidungen
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Bedeutung für nachgelagerte Planungsebenen

– Übernahme und Konkretisierung der Flächen in 

den Regionalen Raumordnungsprogrammen

– Aufgrund der in Aufstellung befindlichen Ziele der 

Raumordnung für laufende Abbauanträge befristete 

Untersagung durch die oberste Landesplanungs-

behörde (ML) möglich    ���� Einzelfallentscheidungen

– keine neuen Torfabbaugenehmigungen in VR 

„Torferhaltung und Moorentwicklung“;
ABER: Bestandschutz für bereits erteilte Abbaugenehmigungen
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Zeitplan für das LROP-Änderungsverfahren

• Kabinettsbeschluss vom 24.06.2014 zum LROP-Entwurf

• Beteiligungsverfahren 28.07. bis 31.10.2014

• Erörterungstermine Ende 2014 / Anfang 2015

• Inkrafttreten 2. Jahreshälfte 2015

Unterlagen sind bereits auf der Homepage des ML eingestellt! 
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Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Petra Sewig (petra.sewig@ml.niedersachsen.de)

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Referat 303 Raumordnung und Landesplanung 


